
 

 

  

 DRINGEND 

  Bundesminis terium 
für Landesverteidigung und Sport 
  Abteilung Fremdlegislative und 
          internationales Recht 
 

 Sachbearbeiter: 
Mag.a iur. Julia SCHÖCK 
Rossauer Lände 1 
1090 WIEN 
Tel: 050201-1021630 
E-mail: fleg@bmlvs.gv.at 
 

GZ S91045/48-FLeg/2016 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird; 
Stellungnahme 
 
 
Bezug 
S91045/51-FLeg/2015 
S91065/7-FLeg/2012 
 
 
An das 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
katrin.kranzer@bmgf.gv.at 
 
 
Zu dem mit der do. Note GZ BMGF-92301/0006-II/A/4/2016 übermittelten Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird, nimmt das 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport wie folgt Stellung: 
 
 
I. Zum vorliegenden Fremdlegislativvorhaben: 
 
Zum vorliegenden Gesetzentwurf bestehen aus Sicht des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung und Sport keine Einwände. 
 
 
II. Über den gegenständlichen Entwurf hinausgehendes ho. Novellierungsersuchen: 
 
Anlassbezogen wird jedoch noch darauf hingewiesen, dass das im Bezug zitierte  -  
weiterhin aufrechte  -  Novellierungsersuchen des BMLVS, GZ S91065/7-FLeg/2012 
(einen das Apothekenwesen betreffenden Anhang siehe die Beilage), vom 24. Oktober 2012 
im Bereich der Thematik „Militärapotheken bzw. Militärapotheker“, an das auch bereits 
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in der Ressortstellungnahme vom 25. November 2015, GZ S91045/51-FLeg/2016, erinnert 
worden ist, bis dato noch nicht berücksichtigt worden ist. 
 
Seitens des ho. Ressorts wird zur näheren Erläuterung um Aufnahme von Fachgesprächen 
im Gegenstand ersucht. 

 
 

Dem Präsidium des Nationalrates wurde eine Ausfertigung dieser Stellungnahme auf 
elektronischem Wege übermittelt. 
 
 

28.11.2016 
Für den Bundesminister: 

FENDER 
Elektronisch gefertigt 
 
Beilage 
Auszug aus dem Novellierungsersuchen GZ S91065/7-FLeg/2012 
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